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Im Sommer 2014 legte die Gewerkschaft Deutscher Loko- 
motivführer (GDL) in vielen Regionen Deutschlands über 
Wochen hinweg durch sechs großflächige Warnstreiks den 
Bahnverkehr lahm. Schnell wurde der durchaus polarisie-
rende Bundesvorsitzende der GDL Claus Weselsky in weiten 
Teilen der medialen Landschaft zum Symbol für die Durch-
setzung von Partikularinteressen um jeden Preis und der 
Tarifkonflikt auf ein persönliches Duell zweier Machtmen-
schen reduziert. 

Im Hinblick auf ein anderes Transportmittel zeichnete sich 
Ähnliches ab: Die Pilot_innen der Lufthansa und nachziehend 
auch die Kabinenbesatzung legten im bis dato längsten 
Streik der Konzerngeschichte zwischen Frühjahr 2014 und 
Herbst 2015 13-mal die Arbeit nieder. Mehr als 13.000 Flüge 
mussten daraufhin annulliert werden, von denen ca. 1,5  
Millionen Reisende betroffen waren. 

Beide Streiks dieser sogenannten Spartengewerkschaften 
stehen nicht nur stellvertretend für wütende Pendler_innen, 
gestrandete Urlauber_innen und gestresstes Personal. Sie 
vermitteln auch das Bild, dass die Arbeitskämpfe im Bereich 
der gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen, also den 
für das Funktionieren des Gemeinwesens elementaren Dienst- 
leistungen, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen 
haben und damit nicht nur die Zuverlässigkeit der Bereitstel-
lung von Infrastrukturdienstleistungen gefährdet wurde, son-
dern oft unbeteiligte Dritte das Nachsehen haben. Hinzu 
kommen die temporären Unterbrechungen nationaler wie in-
ternationaler Logistik- und Wertschöpfungsketten mit daraus 
entstehenden gesamtwirtschaftlichen Folgekosten. 

Als Ursache hierfür wird oftmals ein Urteil des Bundesar-
beitsgerichts aus dem Jahre 2010 identifiziert, welches den 
davor geltenden Grundsatz der Tarifeinheit – ein Betrieb, ein 
Tarif – aufhob und somit die parallele Existenz mehrerer Tarif- 
verträge unterschiedlicher Gewerkschaften möglich machte. 
Im Hinblick auf Spartengewerkschaften, die vor allem im 
Dienstleistungssektor vertreten und zudem hochorganisiert 
sind sowie oft kurzfristig nicht ersetzbare Spezialist_innen in 
ihren Bereichen vertreten, wurde dann gefolgert, dass diese 
deutlich an Handlungsspielräumen und Einfluss gewonnen 
haben, was sich beispielhaft in den oben genannten Arbeits-
kämpfen widerspiegelt. 

Doch entspricht diese Darstellung der Macht von Spartenge-
werkschaften und deren Folgen auf die deutsche Tarifland-
schaft so der Realität?

Der vorliegende WISO-Diskurs hat den Anspruch, auf  
empirischer Basis zu klären, ob Arbeitskämpfe tatsächlich 
häufiger stattfinden, weil nun nicht nur Industrie-, sondern 
auch Berufsgewerkschaften Kollektivverhandlungen führen. 
Der Autor Berndt Keller hat dafür nicht nur die etablierten  
Indikatoren betrachtet, sondern seine Analyse um eine realis-
tische Einschätzung der Konsequenzen erweitert. Er zeigt, 
wieso aktuelle Forderungen nach Einschränkung des Streik-
rechts, wie etwa vom Wissenschaftlichen Beirat beim Ver-
kehrsminister formuliert, nicht zu rechtfertigen sind. Streiks 
sind nicht nur das notwendige Korrelat der Tarifautonomie, 
sondern auch Ausdruck des grundgesetzlich verankerten 
Rechts der Koalitionsfreiheit, welches prinzipiell jeder Koali- 
tion von Arbeitnehmer_innen und damit auch Spartengewerk- 
schaften zur Vermittlung und Durchsetzung ihrer Interessen 
zusteht. 

Zwischen 2006 und 2014 betrug der Anteil an Ausfallta-
gen der Berufsgewerkschaften lediglich 6,7 Prozent. Dies 
zeigt, dass die befürchteten Folgen der Aufhebung der Tarif- 
einheit sowie potenzielle gesamtwirtschaftliche Folgekosten 
maßlos überschätzt werden. Vielmehr müssen der wirt-
schaftliche Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleis-
tungsgesellschaft wie auch die Privatisierung ehemaliger 
Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge in den Fokus ge-
rückt werden und eine realistische Einschätzung der tatsächli-
chen Folgen für die Gesamtwirtschaft erfolgen. Hinzu kommt, 
dass Arbeitskämpfe immer auch in den internationalen Kon-
text gesetzt werden sollten und Deutschland vermutlich 
auch in Zukunft nicht die befürchtete Streikrepublik werden 
wird. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

MATTHIAS KLEIN
Referent Gewerkschaften & Mitbestimmung
Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik

VORWORT
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Arbeitskämpfe waren in den vergangenen Jahrzehnten –  
im Gegensatz zu den auch durch „wilde“ Streiks gekenn-
zeichneten 1960er und 1970er Jahren (zur Streikgeschichte 
vgl. Müller-Jentsch 1979) – kein prominenter Gegenstand der 
Forschung über Arbeitsbeziehungen (als Überblick Boll/
Kalass 2014). Der Grund liegt wohl in der Tatsache, dass die 
Bundesrepublik zu den streikarmen Ländern gehört. Doch 
seit Anfang/Mitte der 2000er Jahre kommt Streiks, vor allem 
ihren veränderten Formen und Konsequenzen, im Zusammen-
hang von Berufsgewerkschaften (wieder) erhöhte Bedeutung 
zu. Berufsgewerkschaften sind nicht allein wegen ihrer Größe 
bzw. der Zahl ihrer Mitglieder oder hohen Organisations-
grade von Interesse, sondern auch wegen der – behaupteten 
weitreichenden – Folgen, die ihre (Streik-)Aktionen für am 
Tarifkonflikt unbeteiligte Dritte haben können. Wegen dieser 
externen Effekte fordern gegenwärtig mehrere Akteure weit-
gehende Einschränkungen des Streikrechts:

– Eine im Auftrag der Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung 
tätige Initiative hat 2012 einen Gesetzesvorschlag zur 
Beschränkung von „Arbeitskämpfen in der Daseinsvor-
sorge“ (u. a. Energie- und Wasserversorgung, Gesund-
heitsvorsorge, Verkehrsunternehmen) vorgelegt (Franzen 
et al. 2012). Der Vorschlag ist als Alternative einer politi-
schen Regulierung zu verstehen, die u. a. der CDU-Wirt-
schaftsflügel sowie Teile der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion (Fuchs 2014) unterstützen.

– Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur votiert in eine ähnliche 
Richtung allerdings mit besonderer Fokussierung. Er be-
klagt schwerwiegende gesamtwirtschaftliche Folgen und 
spricht in einer Stellungnahme die Empfehlung aus, „wie 
das Streikrecht im Verkehrswesen neu geregelt werden 
kann“ (Wissenschaftlicher Beirat 2016: 114). Das Tarifein-
heitsgesetz stellt seiner Meinung nach „keine hinreichende 
Voraussetzung zur Lösung“ (Wissenschaftlicher Beirat 
2016: 120) dar.

In diesem Kontext stellen sich folgende Fragen, die nicht 
durch Deduktion aus hypothetischen Annahmen oder Ablei-
tung aus juristischen Kategorien, sondern nur auf empiri-

scher Basis zu klären sind: Finden Arbeitskämpfe tatsächlich 
häufiger statt, weil nicht nur Industrie-, sondern auch Berufs-
gewerkschaften Kollektivverhandlungen führen? Verändert 
sich das Konfliktniveau durch die Etablierung zusätzlicher 
Tarifparteien? Verändern sich die Streikmuster, etwa in Rich-
tung auf kürzere Streiks? Sind die Auswirkungen bzw. Kosten 
tatsächlich so gravierend wie häufig behauptet? Bestehen 
Unterschiede zwischen den Streikmustern einzelner Berufs-
gewerkschaften, vor allem in Bezug auf die Häufigkeit von 
Streiks?

1 

EINLEITUNG
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2 

DAS ARGUMENT DER 
BEFÜRWORTER_INNEN

Arbeitskämpfe verursachen neben Risiken vor allem Kosten 
für die am Konflikt unmittelbar beteiligten Verbände, beson-
ders in Form von Streikgeldern aufseiten der Gewerkschaften 
bzw. Einnahmeausfällen infolge ausgebliebener Wertschöp-
fung aufseiten der Arbeitgeber_innen. Außerdem können sie 
zu mehr oder weniger erheblichen Image- und Vertrauens-
verlusten führen. 

Weiterhin ist zu unterscheiden zwischen privaten (einzel-
wirtschaftlichen) Kosten für die Tarifparteien und öffentlichen 
(gesamtwirtschaftlichen) Kosten für Dritte, da Streiks – vor 
allem in Dienstleistungsbranchen – auch Konsequenzen für 
Gruppen haben, die am Konflikt nicht direkt beteiligt, aber 
dennoch von seinen Folgen betroffen sind. Die Folgen von 
Arbeitskämpfen können im Sinne negativer Externalitäten 
große Gruppen von Konsument_innen treffen, indem sie die 
Produktion von Gütern bzw. die Bereitstellung von Dienst-
leistungen, zu denen wenige, bis im Extremfall keine Alter-
nativen bestehen, temporär verhindern. Darüber hinaus 
können sie nicht nur Konsument_innen, sondern auch ande-
re Produzent_innen durch die Nichterbringung ihrer Leistun-
gen beeinträchtigen. 

In juristischer Perspektive ist die Einschätzung dieser Folge-
wirkungen relevant für die Beurteilung der Verhältnismäßig-
keit von Arbeitskämpfen. Dieser Zusammenhang gilt in 
besonderem Maße für solche Streiks, die kleine Gruppen bei 
geringem eigenen Aufwand – vor allem finanzieller Art – in 
sensiblen Dienstleistungsbranchen organisieren können. 

Die Berufsgewerkschaften verfügen im Vergleich zu In-
dustriegewerkschaften über hohe Organisationsgrade, wel-
che die Mobilisierung ihrer Mitglieder zwecks Durchsetzung 
gruppenspezifischer Interessen erleichtern.1 Die Auswirkun-
gen können beträchtlich sein, weil sich diese Beschäftigten in 
Schlüsselpositionen des Produktionsprozesses befinden und 
kaum zu ersetzen sind, zumindest nicht kurzfristig und/oder 

1 Berufsgewerkschaften können kleine, interessenhomogene Gruppen 
leichter organisieren als Industriegewerkschaften große heterogene Grup-
pen von Beschäftigten. Berufsgewerkschaften können ihren Mitgliedern 
eine Palette von Dienstleistungen (wie Rechtsschutz, Versicherungen, In-
formationsdienste) anbieten, die berufs- oder sogar arbeitsplatzbezogen 
sind (zu Einzelheiten Keller 2015).

vollständig. Ihr hohes Störpotenzial basiert auf der schwieri-
gen oder unmöglichen Substituierbarkeit der von ihnen er-
stellten Güter.
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In der quantitativ orientierten Arbeitskampfforschung sind 
seit Langem bestimmte Indikatoren etabliert (Fisher 1973): 
Zahl der Streiks, Dauer der Streiks, Zahl der beteiligten bzw. 
betroffenen Arbeitnehmer_innen sowie Zahl der ausgefalle-
nen bzw. verloren gegangenen Arbeitstage (absolut oder 
standardisiert pro 1.000 Arbeitnehmer_innen). Diese häufig 
verwandten Indikatoren erweisen sich als notwendig für jede 
Analyse; sie sind jedoch unzureichend zur Einschätzung der 
Folgen, die länger andauern als der Streik selbst (etwa im 
Bahn- und Luftverkehr) oder die bei dritten, nicht am Konflikt 
direkt beteiligten Parteien auftreten. Die Indikatoren sollten 
daher ergänzt werden, um zu einer realistischen Einschätzung 
der tatsächlichen Konsequenzen von Streiks in bestimmten 
Dienstleistungsbranchen zu gelangen. 

Die Befunde der empirischen Streikforschung sind ein-
deutig und lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

– Bei keinem anderen Aspekt der Arbeitsbeziehungen wer-
den internationale Vergleiche so häufig angestellt wie bei 
Arbeitskämpfen. Die Bundesrepublik gehört in sämtlichen 
Vergleichen sowohl der EU- als auch der OECD-Mitglieds-
länder zu den streikarmen bzw. „wirtschaftsfriedlichen“ Län-
dern (Boll/Kalass 2014, Deutscher Bundestag 2014, WSI-Tarif- 
archiv 2015, European Commission 2015, ETUI 2016).2 Die-
ser vielfach bestätigte Sachverhalt gilt sowohl traditionell als 
auch aktuell im Längsschnitt der vergangenen Jahre.3 

2 Zu diesem unbestrittenen Resultat gelangt man sowohl auf Basis der 
Daten der offiziellen, von der Bundesagentur für Arbeit erstellten Streiksta-
tistik, die das tatsächliche Streikvolumen untererfasst, als auch durch Da-
ten aus anderen Quellen, die auf valideren Erfassungsmethoden basieren 
(Bispinck 2016). Die unterschiedlichen Angaben basieren auf Befragungen 
von Arbeitgeber_innen oder Gewerkschaften und differieren nach den er-
fassten Indikatoren (zu Einzelheiten Dribbusch 2010, Boll/Kalass 2014).

3 Da einzelne (große) Streiks die Jahresdaten stark beeinflussen kön-
nen, werden üblicherweise mehrere Jahre (etwa zu Fünf- oder sogar 
Zehnjahresdurchschnitten) zusammengefasst. Insofern führt eine Fokus-
sierung der Streikdiskussion auf einzelne Jahre zu einer verzerrten Wahr-
nehmung der Gesamtsituation. Konkret: Wenn etwa die Situation bei 
der Bahn 2014 und/oder 2015 als Beleg für die Notwendigkeit einer Ein-
schränkung des Streikrechts angeführt wird, übersieht man die konfliktar-
men bzw. -losen Jahre davor (und aufgrund der getroffenen Regelungen 
wahrscheinlich danach).

– Im Rahmen des anhaltenden wirtschaftlichen Struktur-
wandels verschiebt sich der Schwerpunkt der häufiger 
und stärker betroffenen Branchen von den Produktions- 
zu den Dienstleistungsbranchen (u. a. von der Metall-  
und Elektroindustrie zu vor allem privaten Dienstleistun-
gen) (Dribbusch/Birke 2014). Diese „Tertiarisierung“ von 
Arbeitskämpfen (international vergleichend Vandaele 
2011, Lesch 2015a) tritt infolge des wirtschaftlichen 
Strukturwandels und nicht wegen Streiks von Berufsge-
werkschaften ein; außerdem verändern sich die Austra-
gungsformen (Rehder et al. 2012).

– Die Zahl der Streiks steigt, was vor allem durch die seit 
Langem anhaltenden Dezentralisierungstendenzen des 
Tarifverhandlungssystems (Kädtler 2014) bzw. die Zu-
nahme von Haus- und Firmen- zulasten von Branchen- 
tarifverträgen sowie durch verschiedene Deregulierungs-
maßnahmen (etwa im Gesundheitssektor sowie im öffent- 
lichen Dienst) bedingt ist. Die Dauer von Streiks hingegen 
nimmt ab. 

– Die Durchschnitts- oder Gesamtzahl der beteiligten Ar-
beitnehmer_innen bleibt niedrig, weil – anders als beim 
„klassischen“ Flächenstreik vergangener Jahrzehnte – die 
betroffenen Dienstleistungsbranchen und die Zahl ihrer 
Arbeitnehmer_innen und daher die Mitgliederzahlen der 
Berufsgewerkschaften klein sind. Die Streiks sind in der 
überwiegenden Mehrzahl relativ kurz oder werden mehr-
fach unterbrochen, um die Tarifverhandlungen weiterfüh-
ren bzw. wiederaufnehmen zu können. 

– Die Folgen für das gesamtwirtschaftliche Arbeitskampf- 
niveau sind daher trotz zunehmender Konflikthäufigkeit 
gering. Es steigt – entgegen anders lautender Behauptun-
gen (bspw. Göhner 2010) – trotz der Streiks von Berufs-
gewerkschaften definitiv nicht deutlich an.

– Bei Unterscheidung nach den beteiligten Gewerkschaften 
machen die Streiks von Berufsgewerkschaften nur einen 
geringen Teil aller Ausfalltage aus; er betrug zwischen 
2006 und 2014 lediglich 6,7 Prozent (Bispinck 2015). Wei-
terhin weist die Verteilung auf die einzelnen Berufsge-
werkschaften deutliche Unterschiede auf (Lesch 2015b), 
wodurch verallgemeinernde Schlussfolgerungen über 
„die“ Berufsgewerkschaften und ihre Konfliktbereitschaft 

3 

EINIGE EMPIRISCHE DATEN
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Quelle: Bispinck 2016: 5.

Quelle: Bispinck 2016: 6

Abbildung 1
Streikende und Streiktage in Deutschland

Abbildung 2
Arbeitskämpfe im internationalen Vergleich
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Quelle: Bispinck 2015: 15.

Quelle: Lesch 2015c: 7.

Abbildung 3
Tertiarisierung der Arbeitskämpfe

Abbildung 4
Streikausfalltage nach Berufsgewerkschaften und übrigen Gewerkschaften
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und möglichen Folgen ihrer Aktivitäten erschwert wer-
den. Bei der Deutschen Bahn etwa finden Arbeitskämpfe 
deutlich häufiger statt als in anderen Bereichen (Bach-
mann/Schmidt 2015, Bispinck 2015). Außerdem trägt vor 
allem die Vereinigung Cockpit zu „konfliktreicheren“ Ver-
handlungen bei.

Die Streikforschung konzentriert sich typischerweise auf die 
Analyse der Aktionen von Gewerkschaften, während Ma-
nagement und Arbeitgeber_innen – erstaunlicherweise oder 
nicht – kaum Berücksichtigung finden. In den frühen Phasen 
des Grundsatzkonflikts, in denen die Anerkennung des Be-
rufsverbandes als Tarifpartei im Mittelpunkt steht, führt die 
prinzipielle Verweigerungshaltung bzw. hohe Konfliktbereit-
schaft der Arbeitgeber_innen regelmäßig zu Arbeitskämpfen. 
Alle derzeit in der Tarifpolitik aktiven Berufsgewerkschaften 
müssen ihren neuen Status mithilfe von Streiks durchsetzen. 
In späteren Phasen kann der Umgang mit den noch unge-
wohnten neuen Rahmenbedingungen von Gewerkschafts-
konkurrenz zu Konflikten führen. Stets sind jedoch die 
korporativen Akteure beider Seiten in diesem umkämpften 
Terrain der Arbeitsbeziehungen gemeinsam verantwortlich 
für Verlauf und Ergebnis und damit in ihrer Kompromiss- und 
Konsensbereitschaft gefordert.4 

Die macht- bzw. organisationspolitischen Statuskonflikte 
um die Anerkennung als eigenständige Tarifpartei sind in der 
Mehrzahl der Fälle konfliktintensiver und langwieriger als die 
späteren, deutlich interessenpolitisch geprägten Tarifkonflikte 
(Lesch 2015b). Die ersten Streiks von Berufsgewerkschaften, 
die sie um ihre faktische Anerkennung führen, sind in Ver-
lauf, Ergebnis und Folgen anders einzuschätzen als spätere, 
bei denen es vor allem um die Durchsetzung „quantitativer“ 
Forderungen (vor allem Entgelte, Arbeitszeiten) geht. Sie soll-
ten daher getrennt analysiert werden.

4 Die Lufthansa befindet sich wegen des geplanten Konzernumbaus in 
anhaltenden Konflikten mit sämtlichen Beschäftigtengruppen (Pilot_in-
nen, Kabinenpersonal, Bodenpersonal) bzw. deren Gewerkschaften (VC, 
UFO, ver.di); vor allem der Konflikt mit der VC lässt sich kaum beilegen. In 
Anbetracht dieser Konstellation fällt es schwer, die Ursachen von Streiks 
ausschließlich bei den Gewerkschaften zu suchen bzw. bei den Beschäf-
tigten zu verorten.
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4

ZUR STREIKTAKTIK – 
UND IHRER ERKLÄRUNG

Gewerkschaften stehen bei der Organisierung eines Streiks 
vor einem Dilemma: Der ausgeübte Druck muss spürbare 
Wirkungen nicht nur bei Arbeitgeber_innen, sondern auch in 
der Öffentlichkeit haben. Die Berufsgewerkschaften können 
die Auswirkungen ihrer Streiks für große Gruppen durch 
taktische Maßnahmen („Politik der Nadelstiche“) steigern; 
dazu gehören Timing im Tages- und Wochenrhythmus oder 
auf den verkehrsreichen Beginn von Ferien- und Urlaubszei-
ten, Umfang eines (Schwerpunkt-)Streiks, lokale oder regio-
nale Verteilung nach eigener Stärke bzw. Organisationsgra-
den einzelner Beschäftigtengruppen, enge oder weniger 
enge Begrenzung der Dauer sowie fehlende bzw. nur recht 
kurzfristige Ankündigung.

Die Variationen reichen von Demonstrationen und Warn- 
bis zu Vollstreiks; sie können in strategischen Kalkülen auf 
allmähliche Eskalation in zeitlicher und/oder räumlicher Hin-
sicht ausgerichtet werden (aus Sicht der GDL vgl. Schell 
2009: 164). Diese Optionen erschweren der Gegenseite Kal-
kulationen und Reaktionen, wie kurzfristiges Aufstellen von 
logistisch aufwändigen, detaillierten Notfallplänen in Anbe-
tracht des Fehlens entsprechender Vereinbarungen sowie 
Änderungen bereits erstellter Schichtpläne. 

Die Bedeutung der Beeinflussung des öffentlichen Diskur-
ses für die Legitimierung und Durchsetzung von Interessen 
lässt sich in Analysen, welche ausschließlich die üblichen 
quantifizierenden Indikatoren verwenden, kaum berücksich-
tigen. Streiks sind stets auch ein Kampf um die öffentliche – 
genauer um die veröffentlichte – Meinung, die aus Ver- 
bandssicht nicht gegen den Arbeitskampf gerichtet sein soll-
te. Daher darf ein Streik unbeteiligte große Gruppen von 
Konsument_innen oder anderen Produzent_innen nicht zu 
stark beeinträchtigen, da er ansonsten Gefahr läuft, die not-
wendige externe Unterstützung zu verlieren. Die (Berufs-)
Gewerkschaften müssen – gerade auch im Eigeninteresse – 
bei der Festlegung ihrer Streiktaktik berücksichtigen, dass die 
Auswirkungen zu negativen Reaktionen gegenüber der 
Organisation und/oder ihren Mitgliedern führen können.

Die Merklichkeitsschwelle von Streiks liegt aufgrund ihrer 
Dritt- bzw. Fernwirkungen niedriger als in Produktions- (wie 
Automobil- oder Chemieindustrie) oder anderen Dienstleis-
tungsbranchen (wie Einzelhandel). Dadurch entsteht in der 

Öffentlichkeit ein unrealistischer Eindruck von Häufigkeit und 
Umfang von Streiks, der verstärkt wird, wenn mehrere Streiks 
zeitlich parallel stattfinden. Dieser Eindruck existiert vor al-
lem, wenn Streiks vermutlich länger dauern oder mehrfach 
stattfinden. 

Der Umfang dieser Öffentlichkeitsarbeit ist beachtlich, zu-
mal er mit geringen personellen Ressourcen, aber genuiner 
Strategie bzw. Planung erfolgt. Die Berufsgewerkschaften 
können, wie Umfrageergebnisse belegen (Kalass 2012, Boll/
Kalass 2014), in der Öffentlichkeit zunächst auf hohe Zustim-
mung bzw. Sympathie zählen, die erst mit der Spürbarkeit 
von Auswirkungen eines längeren Streiks allmählich abneh-
men. Das anfängliche Ausmaß dieser Unterstützung bzw. 
Solidarität ist überraschend in Anbetracht der aufgrund weit-
gehend fehlender Erfahrungen generell geringen Popularität 
von Streiks in der traditionell nur von wenigen Arbeitskämp-
fen betroffenen Bundesrepublik. 
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5

STREIKKOSTEN

Die mittelbare Betroffenheit von Streiks differiert innerhalb 
der Volkswirtschaft u. a. nach Branchen5; außerdem ist zwi-
schen kurz- und langfristigen Folgen zu unterscheiden (Kem-
fert/Kooths 2008). Die gesamtwirtschaftlichen Kosten durch 
Dritt- bzw. Fernwirkungen sind kaum genau zu beziffern. 
Ihre tatsächliche Höhe liegt unterhalb der kalkulatorischen 
Kosten, weil bereits vor dem Arbeitskampf funktionale und 
zeitliche Alternativen eruiert und Strategien „flexibler“ Anpas-
sung entwickelt werden (u. a. Abbau von Lagerkapazitäten) 
(Schnabel 1989). In einzelnen Bereichen (wie Krankenhäusern 
oder Rettungsdiensten) haben die Tarifpartner auf freiwilliger 
Basis sogenannte Notdienstvereinbarungen geschlossen, die 
im Streikfall die Grund- bzw. Notversorgung von Patient_in-
nen garantieren bzw. Gefahr für Leib und Leben verhindern. 

Weiterhin bleiben Konsument_innen bzw. Kund_innen, 
wie die aktuellen Erfahrungen zeigen, nicht ohne Alternativen. 
Sie verfügen über Optionen, etwa durch Wechsel der Trans-
portmittel und -wege wie Züge, private Fernbusse und andere 
Fluglinien bei Streiks im Luftverkehr oder durch mehr als einen 
Anbieter sowie Autoverleihunternehmen im Verlauf von Streiks 
bei der Deutschen Bahn oder durch kostenlose Umbuchungen 
und Stornierungen bereits vorgenommener Buchungen. 

Die bestreikten Unternehmen verhindern durch interne 
Umschichtung ihrer Ressourcen die vollständige Einstellung 
der Produktion ihrer Dienstleistungen: Im Transportsektor 
realisieren die Lufthansa oder vor allem die Deutsche Bahn 
bei Streikbeginn bereits vorher aufgestellte Ersatzflug- oder 
Ersatzfahrpläne für den Regional- und Fernverkehr, d. h. sie 
machen sie unter Nutzung technischer Hilfsmittel (wie kos-
tenlose Kunden-Hotlines und Online-Auskunft) bekannt; sie 
bemühen sich, die „stabile“ Einhaltung bzw. Durchführung 
ihres reduzierten Dienstleistungsangebots zu garantieren. 

5 Von einem Streik im Güterverkehr sind aufgrund ihrer Logistik- bzw. 
Produktionsketten vor allem die Unternehmen der Automobil-, Chemie- 
und Stahlindustrie betroffen. Die Deutsche Bahn trifft besondere, weitge-
hend eingehaltene Vorkehrungen, um Engpässe bei „versorgungsrelevan-
ten Transporten“ so weit wie möglich zu vermeiden, und „priorisiert“ den 
Verkehr von Großkunden. Große Unternehmen sind aufgrund ihrer spe-
zifischen Logistikketten eher als kleine in der Lage, trotz ihrer vernetzten 
Just in time-Produktion auf die veränderte Situation zeitnah durch Verla-
gerung von Transporten auf andere Verkehrsträger zu reagieren.

Dadurch besteht weiterhin ein gewisses, wenngleich reduzier-
tes Maß an Planungssicherheit, die potenziellen Drittwirkun-
gen des Streiks treten nicht ein. Wiederholte Behauptungen 
des Gegenteils, wonach Konsument_innen bzw. Kund_innen 
stets ohne Alternativen seien, sind populär, aber in ihrer Ab-
solutheit übertrieben bzw. falsch.

Außerdem tritt, vor allem wenn Streiks – wie 2014/2015 
bei der Deutschen Bahn oder der Lufthansa – häufig statt-
finden, ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, der die Verhand-
lungsposition der Gewerkschaft schwächt und sie zu einer 
ursprünglich nicht intendierten Ausweitung ihrer Streikmaß-
nahmen veranlassen kann. Konsument_innen und Kund_in-
nen sind ebenso wie Produzent_innen der nichterbrachten 
Dienstleistungen aufgrund vorheriger Erfahrungen besser 
vorbereitet; sie lernen zu improvisieren, nach Alternativen zu 
suchen und diese tatsächlich in Anspruch zu nehmen. 

Gewerkschaften können Streiks, insbesondere deren Be-
ginn und Ende, frühzeitig ankündigen, um die Reichweite der 
direkten und indirekten Auswirkungen bzw. Nachteile nicht 
nur (oder nicht so sehr) für die betroffenen Unternehmen, 
sondern auch (oder vor allem) für potenzielle Kund_innen 
einzuschränken. Um die Folgen in Grenzen zu halten, finden 
gelegentlich Teilstreiks statt (in ausgewählten Teilbereichen 
der Dienstleistungspalette, etwa nur der Inlandsflüge oder 
bestimmter Zugverbindungen des Fern-, Regional- und Schie-
nengüterverkehrs), oder der Streik wird von Anfang an zeit-
lich begrenzt. Die zumeist begrenzte Dauer von Streiks auf 
wenige Stunden oder Tage sowie ihre frühzeitige Ankündi-
gung mindern ihre (Langzeit-)Wirkungen. 

Die Kosten von Streiks werden zumeist überschätzt (Schna-
bel 2015); diese Übertreibung gilt für die öffentliche Diskussi-
on, Medien und Teile der Wissenschaft (für andere Soltwedel 
et al. 1990:132 ff.).6 Ein Grund liegt in der Tatsache, dass die-

6 Empirische Analysen zeigen, „daß Arbeitskämpfe keinen statistisch 
signifikanten Einfluß auf die Produktion ausüben und damit keine meß-
baren allgemeinen Wohlfahrtsverluste – die jedoch wegen Substitutions-
möglichkeiten nicht gleichbedeutend mit den Arbeitskampfkosten der 
unmittelbar Beteiligten sein müssen – bewirken. Sie können als grund-
sätzliche Bestätigung der in den (…) internationalen Studien gewonnenen 
Erkenntnisse auch für die Bundesrepublik Deutschland interpretiert werden“ 
(Schnabel 1989: 179).
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se publizierten Angaben externe Wirkungen erzielen sollen. 
Ihr Ziel ist, die Öffentlichkeit von der Richtigkeit der eigenen 
Argumente zu überzeugen und die Position der Gegenseite 
zu schwächen.7 Hierzu tragen aus interessenpolitischen Grün-
den vor allem die direkt betroffenen Unternehmen und ihre 
Verbände bei, deren Berechnungen kaum detailliert nachzu-
vollziehen sind. Schließlich bleibt häufig ungeklärt, welche 
bzw. wessen Kosten eigentlich gemeint sind; eine Unter-
scheidung von privaten (einzelwirtschaftlichen) und öffentli-
chen (gesamtwirtschaftlichen) Kosten findet selten statt. 

Die Kosten von Streiks bzw. ihre tatsächlichen Konse-
quenzen für Dritte werden durch Setzung bestimmter, impli-
zit bleibender Prämissen der vorgenommenen Schätzungen 
überhöht angegeben – und liegen häufig weit auseinander. 
Die tatsächlichen Kosten hängen ab von Anlage, tatsächli-
cher Dauer und Strategie des Streiks (z. B. Konzentration auf 
bestimmte, wichtige Teilbereiche wie Personennah- oder 
Schienengüterverkehr, Kurz- und Mittel- vs. Langstreckenflü-
ge, zeitliche und/oder räumliche Begrenzung von Aktionen, 
allmähliche Eskalation des Konflikts über mehrere Stufen), die 
im Vorhinein kaum und im Nachhinein nur ungenau zu kal-
kulieren sind (zu Versuchen vgl. Lange 1990, Döring 2001).  
Notwendig sind genauere Informationen nicht nur über den 
Verlauf, sondern auch über tatsächliche Folgen für die be-
troffenen Unternehmen, vor allem aber auch für Kund_innen 
und Öffentlichkeit.

In Anbetracht der heterogenen Streikmuster darf ein rea-
listischer Versuch einer Kalkulation der Kosten nicht von den 
angenommenen Folgen eines Voll- oder Erzwingungsstreiks 
ausgehen und kann prinzipiell erst im Nachhinein zu einiger-
maßen validen Angaben führen. Auch die erwähnten Probleme 
der Streikstatistik erschweren verlässliche Resultate. Indirekte 
Zusammenhänge, die Hinweise auf faktisch geringere als die 
kalkulatorischen gesamtwirtschaftlichen Kosten von Streiks 
liefern, finden in der kontrovers geführten Diskussion nur sel-
ten Berücksichtigung: Unternehmen anderer – oder sogar 
der betroffenen – Branchen können sogar von Arbeitskämp-
fen profitieren, z. B. nichtbestreikte Fluggesellschaften sowie 
die Bahn bei Streiks im Luftverkehr, Mitfahrzentralen, Auto-
verleihfirmen8, Taxiunternehmen, inzwischen auch private 
Busunternehmen bei Streiks im Verkehrssektor. 

7 Versuche, die Folgen von Streiks im Nahverkehr zu bestimmen, unter-
nehmen Bauernschuster et al. (2014, 2015).

8 Sixt rent a car warb während Streiks der GDL mehrfach mit ganzsei-
tigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen: „Claus Weselsky Ge-
werkschaftsführer. Schon wieder Mitarbeiter des Monats. Sixt gratuliert 
zur erfolgreichen Titelverteidigung mit günstigen Mietwagen an allen 
Bahnhöfen und unter sixt.de.“



15AKTUELLE FORDERUNGEN NACH EINSCHRÄNKUNG DES STREIKRECHTS WISO DISKURS

6

ZUSAMMENFASSUNG UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN

In der aktuellen Diskussion nehmen Fragen von Arbeitskämp-
fen einen hohen Stellenwert ein. Die mehrfach erhobenen 
Forderungen nach einer deutlichen Einschränkung des Streik-
rechts sind auf Basis der vorliegenden Daten nicht nachzuvoll-
ziehen. Die Entwicklung der „klassischen“ Streikindikatoren 
(Zahl und Dauer, Zahl der Teilnehmer_innen und der Ausfall-
tage) und damit der einzelwirtschaftlichen Kosten liefern 
keine hinreichende empirische Fundierung. Auch andere 
Begründungen (wie Drittwirkungen bzw. externe Effekte) 
lassen einen derart massiven Eingriff in das grundgesetzlich 
geschützte Recht der Koalitionsfreiheit weder notwendig 
noch gerechtfertigt erscheinen; die Bundesrepublik war nie 
und ist nach wie vor nicht die befürchtete „Streikrepublik“. 
Die Drittwirkungen bzw. gesamtwirtschaftlichen Kosten wer-
den von den Befürworter_innen einer Einschränkung des 
Streikrechts überschätzt. 

Streiks sind und bleiben das notwendige Korrelat der Tarif- 
autonomie, das vor unverhältnismäßigen Eingriffen geschützt 
werden sollte. Andernfalls geraten Kollektivverhandlungen, 
das wichtigste Instrument der Interessenvertretung, zum 
„kollektiven Betteln“. Mit welchen anderen Mitteln als Streiks 
sollen Gewerkschaften (zunächst) ihre Anerkennung bzw. 
(später) ihre tarifpolitischen Ziele durchsetzen in Anbetracht 
des Direktions- und Verfügungsrechts des Arbeitgebers, 
das der Wirtschaftsordnung marktwirtschaftlicher Systeme 
immanent ist? Zu verneinen ist die Frage, ob einzelne Streiks 
von Berufsgewerkschaften tatsächlich zur vielfach beschwo-
renen „Gefährdung des Gemeinwohls“ bzw. „zur Schwächung 
des „Wirtschaftsstandorts Deutschland“ oder seines „Rufs“ 
führen oder der „Verlust von Arbeitsplätzen“ oder der „Funk-
tionsfähigkeit der Betriebe“ droht und die „Gefährdung des 
öffentlichen Lebens“ bevorsteht (BDA/DGB 2010 zu solchen 
Befürchtungen).

In dieselbe Richtung weisen auch andere Argumente:

- Der Vorschlag der im Auftrag der Carl Friedrich von Weiz-
säcker-Stiftung tätigen Initiative, den seine Verfasser_innen 
mit Einschränkung der Grundrechte Dritter, Dritt- bzw. 
Fernwirkungen eines Arbeitskampfes sowie Gemeinwohl-
überlegungen begründen, trifft nicht nur die Berufs-, son-
dern auch andere Gewerkschaften und den geltenden 

Rechtsgrundsatz der Tarifpluralität. Er geht in seinen For-
derungen nach Initiativen des Gesetzgebers bzw. nach 
Begrenzung des Streikrechts in der gesamten, umfassend 
verstandenen Daseinsvorsorge deutlich über die im Rah-
men des Tarifeinheitsgesetzes getroffenen Regelungen 
hinaus. Der Vorschlag favorisiert die großen (Industrie-)
Gewerkschaften und schwächt die kleinen (Berufs-)Ge-
werkschaften. Problematisch ist u. a. die genaue Abgren-
zung der Branchen, die von Einschränkungen des Streik- 
rechts betroffen sein sollen, sowie die Vereinbarkeit mit 
den Prinzipien von Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie.

- Der Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats bezieht sich 
ausschließlich auf die Verkehrsbranche. Er löst das zentra-
le Problem der notwendigen Abgrenzung nicht; mit ähnli-
chen Argumenten, wie sie seine Befürworter_innen in 
Bezug auf das Verkehrswesen vorbringen, ließe sich eine 
drastische Einschränkung des Streikrechts auch in anderen 
Bereichen der Daseinsvorsorge, etwa im Gesundheitswe-
sen, der Ver- und Entsorgung oder der Energiebranche, 
begründen. Durchaus bemerkenswert ist die unbestrittene 
Tatsache, dass die Bundesrepublik nachweislich zu den 
arbeitskampfarmen Ländern gehört, obwohl kein einheitli-
ches Streikrecht besteht, was der Beirat beklagt. 
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